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Schulassistenz für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen  
 
 
Eine Schulassistenz, auch Integrationshilfe oder Schulbegleitung genannt, unterstützt Kinder und Jugendli-
che mit einer chronischen Erkrankung oder Behinderung - bei Bedarf- während des gesamten Schullebens. 
Die Assistenzkraft begleitet auf dem Schulweg, auf dem Schulgelände, im Klassenzimmer und im Unterricht. 
Sie hilft bei praktischen Verrichtungen, zum Beispiel beim Bereitstellen von Arbeitsmaterial, beim An- oder 
Umziehen, bei Toilettengängen oder bei der Einnahme von Pausenmahlzeiten. Schulbegleiter übernehmen 
nach Absprache auch notwendige medizinisch-pflegerische Versorgung. Eine Schulassistenz wird meistens 
zur Unterstützung an einer Regelschule eingesetzt. Bei individuellem Bedarf können sie aber auch an Schu-
len mit Inklusionskonzept oder an Förderschulen zum Einsatz kommen. 
 
 

Rechtsgrundlage: Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§§ 75, 112 SGB IX) 
 
Der Leistungsanspruch für eine Schulassistenz ergibt sich aus dem Recht auf Teilhabe an Bildung. (§§ 75, 
112 SGB IX).  
Die Leistungen zur Teilhabe an Bildung für Menschen mit Behinderungen umfassen Hilfen zur Schulbildung, 
zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung sowie zur Weiterbildung. Damit sollen Menschen mit 
Behinderungen gleichberechtigt Bildungsangebote wahrnehmen können. 
Im Bereich der Schulbildung gehören dazu:  

▪ Hilfen zur Unterstützung schulischer Ganztagsangebote 

▪ Heilpädagogische und sonstige Maßnahmen, wenn diese Maßnahmen den Schulbesuch ermöglichen 
oder erleichtern. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poolen von Leistungen  
 
Das Bundesteilhabegesetzes (BTHG) sieht vor, dass Assistenzleistungen auch gepoolt werden können, das 
heißt eine Schulbegleitung kann unter Umständen für mehrere Schüler eingesetzt werden. Der individuelle 
Bedarf Ihres Kindes muss jedoch berücksichtigt werden. Das Poolen ist nur dann erlaubt, wenn jedes Kind 
hierdurch die erforderliche Unterstützung bekommt und ihm die gemeinsame Inanspruchnahme der Leis-
tung zumutbar ist. Stellen Sie den individuellen Bedarf Ihres Kindes detailliert dar und legen Sie gegebenen-
falls Widerspruch gegen einen Bescheid ein, der das Poolen der Leistung vorsieht. 
 
 
 

Hinweis: Die Kosten für die Schulassistenz werden vom Träger der Eingliederungshilfe übernommen.  
Eine erforderliche Schulbegleitung ist bei offenen Ganztagsschulen kostenfrei, wenn das Angebot der 
Offenen Ganztagsschule an das Bildungsangebot der Schule angeknüpft ist und in den Räumlichkeiten 
der Schule bzw. dessen Außengelände stattfindet.  
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Antragstellung auf Leistungen zur Teilhabe und Bildung 
 
Eltern stellen den Antrag auf Leistungen zur Teilhabe und Bildung beim zuständigen Kostenträger. Zustän-
dig ist meist das Sozialamt, in manchen Städten erfolgt die Antragstellung auch beim Jugendamt. Erkundi-
gen Sie sich dazu im Vorfeld bei Ihrer Schule, der Stadtverwaltung oder bei einer der Ergänzenden Unab-
hängigen Teilhabeberatungsstellen (EUTB).  
 
Die Antragstellung ist sowohl formlos als auch über ein vorgegebenes Antragsformular möglich. Achten Sie 
auf Ihre Unterschrift und einen Zugangsnachweis. Für den Antrag ist es vorteilhaft Empfehlungen, zum Bei-
spiel der Kita oder der Schule beizulegen. Maßgeblich sind auch Gutachten Ihres Kinderarztes und des Sozi-
alpädiatrischen Zentrums (SPZ). Neben dem beschriebenen Hilfebedarf für Ihr Kind sollte in den Empfeh-

lungen auch auf notwendige Qualifikationen der Schulassistenz hingewiesen werden.  
 
Im gemeinsamen Gespräch wird der Assistenzbedarf für den Schulweg, den Unterricht, die Pausen und die 
Hortbetreuung festgelegt. In der Regel sind auch die Schule und der Assistenzdienst beim Gespräch betei-
ligt. Gemeinsam werden dabei die Förder-und Teilhabeziele festgelegt. Die Ziele sind für die Schulverwal-
tung und den Träger der Eingliederungshilfe bindend. Der Bescheid für die Kostenübernahme der Schulbe-
gleitung gilt in der Regel für ein Jahr und wird dann neu festgestellt. Sie als Eltern und gegebenenfalls auch 
Ihr Kind müssen bei allen Entscheidungsprozessen miteinbezogen werden. 
 
 
 

Weiterführende Informationen 
 

▪ Infodienst-Blatt „Nachteilausgleich für Schüler mit Behinderungen“ 
▪ Infodienst-Blatt  „ Fahrtkosten Schule“ 
▪ Beratung zu Schulassistenz bieten Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatungsstellen (EUTB) 

www.teilhabeberatung.de 

▪ „Orientierungshilfe zur Schulbegleitung“ der Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger 
der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe (BAGÜS): 
www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen/ 

http://www.teilhabeberatung.de/
http://www.bagues.de/de/veroeffentlichungen/orientierungshilfen-und-empfehlungen/

